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RS OGH 1981/7/6 Bkd22/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1981

Norm

RAO §11 Abs2

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen die Bestimmung des § 11 Abs 2 RAO könnte nur dann angenommen werden, wenn der ehemalige

Klient bei der Verhandlung ohne Rechtsbeistand sich selbst überlassen wird.
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